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Himmelfahrt 2020

Am Himmelfahrtstag 2019 kam es im Prinz-Albrecht-Park zu rund 40 Ordnungsstörungen 
und Straftaten u.a. wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Polizeibeamte und 
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da sich am Abend unter den Feiernden noch 
bis zu 150 gewaltbereite, teils erheblich alkoholisierte Personen aufhielten, zwischen denen  
es immer wieder zu körperlichen Auseinandersetzungen kam und die sich polizeilichen 
Anordnungen widersetzten, musste der Park letztlich durch die Polizei geräumt werden. 
Auch im Bereich des Heidbergsees kam es im Laufe des Nachmittags zu Auseinander-
setzungen zwischen einzelnen alkoholisierten Personen, die ein polizeiliches Einschreiten 
erforderlich machten. Mit Ratsbeschluss vom 25. Juni 2019 wurde die Verwaltung mit der 
Prüfung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Vorfälle beauftragt. 

Wie bereits in der Stellungnahme 19-11107-01 angekündigt, hat die Verwaltung Gespräche 
mit der Polizeiinspektion Braunschweig geführt, in denen die vorliegenden Erkenntnisse 
ausgewertet wurden. Ebenso wurden die Erfahrungen anderer Städte und deren Konzepte 
abgefragt. Danach erfolgen bislang in zwei Städten (Wolfsburg und Goslar) zeitlich und 
örtlich begrenzte Alkoholverbote an Himmelfahrt, viele Städte verfügen aber Verbote des 
Mitführens von Glasbehältnissen in bekannten problematische Feierbereichen, z. B: Celle, 
Hameln und Hannover.

Ein Alkoholverbot an Himmelfahrt im Bereich des Prinz-Albrecht-Parks und des Heidberg-
parks erscheint auf Grundlage der Erfahrungen derzeit nicht zielführend. Zum einen wäre 
dies aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Darreichungsformen und Verpackungen, der 
flächenmäßigen Größe der genannten Bereiche und der Vielzahl der dort aufhältigen 
Personen nur mit einem unverhältnismäßig hohen Personalaufwand zu überwachen. Zum 
anderen ist mit entsprechenden Verdrängungseffekten zu rechnen, die sich vermutlich 
innenstadtnäher, insbesondere im Bereich des Bürgerparks und/oder des Löwenwalls, 
zeigen dürften. 
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Gleichzeitig haben die Einsatzkräfte in den genannten Bereichen eine große Anzahl an 
Rettungseinsätzen aufgrund von Schnittverletzungen festgestellt. Dies betraf sowohl alkoho-
lisierte Personen, als auch „normale“ Parkbesucher. Offensichtlich war hier die große Anzahl 
umherliegender Glasscherben ursächlich. 

In Abstimmung mit der Polizei wird daher die Verwaltung, auch aus Gründen der Verhältnis-
mäßigkeit, zunächst das mildere, aber als effektiv eingeschätzte Mittel von sogenannten 
Glasverbotszonen nutzen, d. h., dass im Prinz-Albrechtpark und im Heidbergpark am 
Himmelfahrtstag 2020 in der Zeit von 8:00 bis 22:00 Uhr durch Allgemeinverfügung das 
Mitführen von Glasbehältnissen untersagt werden wird. 

Mit entsprechenden Verboten wurde bereits beim Magnifest, dem Schoduvel und im Umfeld 
des Stadions aus Anlass von Derbys positive Erfahrungen gesammelt. Die Auswirkungen 
der Anordnung werden im Anschluss gemeinsam mit der Polizei aufgearbeitet, um daraus 
das weitere Vorgehen für die Folgejahre zu entwickeln. 

Silvester 2019

Aus Anlass der Silvesterfeiern 2017 kam es im Bereich des Schlossplatzes zu zwei Fällen 
von schweren Augenverletzung durch Feuerwerkskörper. Die Verwaltung hatte dies gemein-
sam mit der Polizei zum Anlass genommen, Feuerwerksverbote zu prüfen. Da es sich nach 
übereinstimmenden Einschätzungen um tragische Einzelfälle handelte, wurde von Verboten 
zunächst abgesehen, stattdessen verstärkt über Gefahren aufgeklärt und an den 
rücksichtsvollen Umgang miteinander appelliert. Zum Jahreswechsel 2018/19 hat sich indes 
der Bereich der Bohlweg-Kolonnaden als Brennpunkt erwiesen. Dort hielt sich eine Gruppe 
von bis zu 300 Personen auf, die durch übermäßigen Alkoholkonsum und gefährlichen 
Umgang mit Feuerwerkskörpern auffiel. Es wurden Feuerwerkskörper unter den Kolonnaden 
gezündet und auf Personengruppen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geworfen, wo 
es gleiche Vorfälle gab. Raketen wurden bestimmungswidrig zum Teil direkt aus der Hand 
gezündet, ebenso wurde Batteriefeuerwerk unter den Bohlweg-Kolonnaden gezündet, so 
dass es hierdurch zur Gefährdung von Personen kam. Durch Widerstandshandlungen aus 
diesem Personenkreis wurden zwei Polizisten verletzt. Bedingt durch das große Aufkommen 
von Feuerwerksresten und sonstigen Abfällen, u.a. auch Glas, kam es zeitweilig zum 
Erliegen des Straßenbahnverkehrs und Gefährdungen des übrigen Straßenverkehrs, auch 
durch auf der Fahrbahn aufhältige Personen. Ein wesentlicher Faktor für die Eskalationen 
war der extreme Alkoholkonsum, insbesondere bedingt durch den Alkoholverkauf der 
dortigen Kioskbetriebe.

Die Verwaltung beabsichtigt daher in Abstimmung mit der Polizeiinspektion Braunschweig 
durch den Erlass von Allgemeinverfügungen in diesem Bereich in der Zeit vom 31. 
Dezember 2019 18:00 Uhr bis zum 1. Januar 2020 6:00 Uhr das Entzünden von Feuer-
werkskörpern zu verbieten. Weiter soll in dieser Zeit auch das Mitführen von Glasbehält-
nissen untersagt werden. Ebenso wird den dort ansässigen Gewerbebetrieben in dieser Zeit 
der Verkauf von Alkohol zum Außerhausverzehr untersagt werden. 

Weitere Maßnahmen

Nach den positiven Erfahrungen in den letzten beiden Jahren soll auch aus Anlass des 
diesjährigen Magnifestes wieder eine Glasverbotszone auf dem Festgelände und den 
angrenzenden Bereichen eingerichtet werden. Die entsprechende Allgemeinverfügung ist als 
Anlage beigefügt.  Für den Schoduvel 2020 wird, wie in 2019 für den Bereich der Bohlweg-
Kolonnaden, das Mitführen von Glasbehältnissen untersagt werden.

Ruppert
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Anlage: Allgemeinverfügung vom  6. August 2019
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Allgemeinverfügung  

über ein Glasbehältnisverbot anlässlich des Magnifestes 2019 

 
Die Stadt Braunschweig, Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Abteilung Ordnungs- 
und Gewerbeangelegenheiten erlässt folgende Allgemeinverfügung: 
 

1. Für den unter Ziffer 2 genannten Zeitraum ist das Mitführen und die Benutzung von Glasbe-
hältnissen in den unter Ziffer 3 genannten Gebieten außerhalb von geschlossenen Räumen 
verboten. Ausgenommen von diesem Verbot ist das Mitführen von Glasbehältnissen durch 
Getränkelieferanten und Anwohnerinnen und Anwohner, welche diese offensichtlich und 
ausschließlich zur unmittelbaren Mitnahme zur häuslichen Verwendung erworben haben. 
  

2. Das Verbot gilt für folgenden Zeitraum:  
 
a) Für die unter Ziffer 3 a genannten Bereiche in der Zeit vom 06.09.2019 18:00 Uhr bis 

zum 08.09.2019 24:00 Uhr.  
 
b) Für die unter Ziffer 3 b genannten Bereiche am 06.09.2019, 07.09.2019 und 08.09.2019 

jeweils von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr des darauffolgenden Tages. 
 

3. Das Glasbehältnisverbot umfasst folgende in der beigefügten Karte markierten Bereiche:   
 
a) - Magniviertel 

- Löwenwall (einschl. der Treppen an der Südseite) 
 

 Fachbereich Bürgerservice,   
 Öffentliche Sicherheit 
 Ordnungs- und Gewerbean- 
 gelegenheiten 
 Richard-Wagner-Str. 1 
 

 Name: Frau Schrader 
   
 Zimmer: E 08 
  

 Telefon: 470-2533 
  Bürgertelefon/Vermittlung: 0531 470-1 
  oder Behördennummer 115 

 Fax: 470-5130 
 E-Mail: marion.schrader@braunschweig.de 
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b) - Magnitorwall 
- Schlossplatz  
- Herzogin-Anna-Amalia-Platz 
- Theaterpark  
- Museumpark  
- St.-Nicolai-Platz 
- Georg-Eckert-Straße  
 

4. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen dieses Verbot wird hiermit das Zwangsmittel 
des unmittelbaren Zwanges gem. §§ 65, 69 Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbe-
hördengesetz (NPOG) in Form der Wegnahme der mitgeführten Glasbehältnisse ange-
droht.  
   

5. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) aus Gründen des öffentlichen Interesses angeordnet, mit 
der Folge, dass eine Klage gegen diese Verfügung keine aufschiebende Wirkung hat. 
 

6. Diese Verfügung gilt mit dem auf ihre Bekanntmachung folgenden Tag gem. § 41 Abs. 4 
Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102) in der 
zurzeit geltenden Fassung als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt gemäß § 11 Abs. 
6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 13 Abs. 3 der 
Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der Braunschweiger Zeitung. 

 
 
Begründung 
 
Begründung zu 1.: 
 
In der Zeit vom 6. September bis 8. September 2019 findet das diesjährige Magnifest statt. Zu die-
sem Braunschweiger Stadtfest, das bereits seit 45 Jahren stattfindet, werden während der drei 
Veranstaltungstage (Freitag bis Sonntag) ca. 100.000 Personen erwartet. Der Veranstaltungsbe-
reich des Magnifestes erstreckt sich über das gesamte Magniviertel, zudem wird auch der Löwen-
wall von den Besuchern mit einbezogen. Im Tagesbereich der Veranstaltung ist das Programm vor 
allem familienfreundlich gestaltet, in den Abendstunden ist hauptsächlich die Zielgruppe der 25- bis 
50-jährigen vertreten. 
 
Zum Fest gehört dabei auch regelmäßig der Konsum von Getränken. Die Beobachtungen von Poli-
zei und Stadt haben in den letzten Jahren gezeigt, dass die Feiernden nicht nur an Verkaufsstän-
den vor Ort und in der Außengastronomie ihre Getränke kaufen. Viele Besucher bringen sich die 
Getränke in Glasflaschen mit bzw. kaufen sich in den umliegenden Einzelhandelsgeschäften (Ki-
oske, Lebensmittelgeschäfte) Getränke und konsumieren diese dann vor Ort im öffentlichen Stra-
ßenraum. Außerhalb des Veranstaltungsgeländes treffen sich einige Magnifestbesucher zum so-
genannten „Vorglühen“. Insbesondere die Bereiche Löwenwall, Magnitorwall, Museumpark, Georg-
Eckert-Straße, St.-Nicolai-Platz, Bohlweg, Schlossplatz und Herzogin-Anna-Amalia-Platz haben 
sich in den letzten Jahren als Hauptanziehungspunkte für die Feiernden herauskristallisiert. 
 
Die leeren Flaschen werden dann meist nicht ordnungsgemäß entsorgt, sondern einfach auf den 
Boden gestellt, fallengelassen oder bewusst zerschlagen. Aufgrund der Vielzahl der Feiernden und 
der entsorgten Flaschen werden die Flaschen zu Stolperfallen. Sie werden bewusst oder verse-
hentlich weggetreten und zersplittern. Schon nach kurzer Zeit ist der Boden mit Flaschen und 
Glasscherben übersät. Besonders zur Nachtzeit stellen Scherben eine nicht unerhebliche Gefah-
renlage dar. Zudem erschweren sie die Reinigung der in Ziffer 3 aufgeführten Bereiche z.T. erheb-
lich. Da die Entsorgung der Scherben in gepflasterten Straßenbereichen, auf Plätzen und in Grün-
flächen nicht maschinell vorgenommen werden kann, muss im Anschluss an eine solche Veran-
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staltung die Reinigung manuell und damit sehr zeitaufwändig durchgeführt werden. Deshalb be-
steht auch noch Tage nach den Feierlichkeiten ein erhöhtes Gefährdungspotential (eingeschränk-
ter Radverkehr, mögliche Schnittverletzungen auf Grün- und Platzflächen etc.). Diese Problematik 
zeigte sich in der Vergangenheit vor allem im Bereich des Löwenwalls. Glasscherben wurden hier 
bis tief in den Boden eingetreten, was auch langfristig ein großes Verletzungsrisiko für Mensch und 
Tier darstellen kann. 
 
Die Menge an Glasflaschen und Glasscherben wuchs in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
rasant an. Sie werden zu Stolperfallen, verursachen Verletzungen, werden z. T. bei körperlichen 
Auseinandersetzungen als gefährliche Waffen eingesetzt und führen schließlich bei Dienst- und 
Einsatzfahrzeugen der Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten, des Ordnungsdienstes der 
Stadt Braunschweig sowie dem Abfallwirtschaftsbetrieb ALBA regelmäßig zu Reifenschäden. Ins-
besondere die Reifenschäden an Fahrzeugen für den Rettungsdiensteinsatz stellen ein erhebli-
ches Gefahrenpotenzial dar, da ggf. akute, lebensrettende Einsätze nur mit folgenschwerer Zeit-
verzögerung durchgeführt werden können. 
 
Zudem steigt durch den vermehrten Alkoholgenuss bei diesen Veranstaltungen erfahrungsgemäß 
die Gewaltbereitschaft der Besucher, mit der Folge möglicher Verletzungen bei den Betroffenen. 
Die Hemmschwelle, eine Flasche bzw. ein Glas als Wurfgeschoss oder Schlagwaffe zu verwen-
den, ist in der letzten Zeit erheblich gesunken. 
 
Trotz bereitgestellter Abfalleimer waren die genutzten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von 
einem regelrechten „Scherbenmeer“ übersät. Personenschäden, in erster Linie Schnittverletzun-
gen, und Sachschäden (u. a. Reifenschäden an Einsatzfahrzeugen) waren die Folge dieser nicht 
ordnungsgemäßen Glasentsorgung. 
 
Rechtsgrundlage für das Glasbehältnisverbot ist § 11 NPOG vom 19. Januar 2005 Nds. GVBl. 
2005, S. 9, in der zurzeit geltenden Fassung. Hiernach können die Verwaltungsbehörden und die 
Polizei die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Gefahr abzuwehren. 
 
Eine konkrete Gefahr gemäß § 2 Nr. 1 NPOG ist gegeben, wenn im einzelnen Fall die hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung eintreten wird. Die öffentliche Sicherheit umfasst die Unverletzlichkeit der 
Rechtsordnung, die Unverletzlichkeit von subjektiven Rechten und Rechtsgütern des Einzelnen 
(insbes. Leben, Gesundheit, Freiheit und Vermögen) und der Bestand des Staates, einschließlich 
seiner Einrichtungen, Veranstaltungen und Hoheitsträgern. Unter Schaden ist eine Schädigung so-
wie Störung der öffentlichen Sicherheit zu verstehen. Ein Schaden liegt vor, wenn eines der 
Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit verletzt wird. 
 
Von den Glasflaschen und Glasscherben gehen Verletzungsgefahren für die Feiernden aus. Auf-
grund der Vielzahl der auf dem Boden liegenden Glasflaschen besteht für die Feiernden und Pas-
santen die Gefahr, über diese zu stolpern und in die Scherben zu fallen. Schnittverletzungen kön-
nen auch entstehen, wenn die auf dem Boden liegenden Flaschen von Dritten bewusst oder auch 
versehentlich, beim Gehen weggetreten werden und dann Personen treffen. Im „Scherbenmeer“ 
sind auch Schnittverletzungen an den Knöcheln oder durch die Schuhe möglich, insbesondere an-
gesichts der im Sommer leichteren Bekleidung. Das Glasverbot soll Verletzungen verhindern und 
dient damit dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Feiernden, der Ordnungskräfte und 
auch der Passanten. Das Verbot bezieht sich außer auf Flaschen auch auf jede Art von Glasbe-
hältnissen, da von diesen die gleichen Gefahren ausgehen. 
 
Zudem können Glasbehältnisse in einer gewaltsamen Auseinandersetzung angetrunkener Feiern-
den als Wurfgeschosse bzw. Schlagwerkzeuge missbraucht werden. Dem gilt es vorzubeugen. 
Von den Glasbehältnissen geht, sobald sie als Wurf- oder Schlagwerkzeug verwendet werden, 
eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben sowie für die Gesundheit der Beteiligten, der Zu-
schauer, der Ordnungskräfte und Unbeteiligter aus. 
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Die vorstehend dargelegten Gründe rechtfertigen eine Gefahrenprognose in der Gestalt, dass 
beim diesjährigen Magnifest die hinreichende Wahrscheinlichkeit von Verletzungen und Unfällen, 
Einwirkungen auf Dritte und Polizeibeamte, übermäßigem Alkoholkonsum und der Vermüllung 
durch Scherben besteht. 
 
Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle Personen, die sich in den oben genannten Bereichen 
aufhalten und Glasbehältnisse mit sich führen bzw. diese benutzen. 
 
Es gilt eine konkrete Gefahr abzuwenden. Maßnahmen gegen die Verantwortlichen, die durch das 
Fallen- oder Stehenlassen bzw. den Einsatz der Glasbehältnisse als Wurf- oder Schlagwerkzeug 
in einer Auseinandersetzung Verletzungsgefahren verursachen, sind nicht wirksam möglich, weil 
diese ganz überwiegend nicht mehr ausfindig gemacht werden können. Ein Vorgehen lediglich ge-
gen einzelne Störer bietet keinen ausreichenden Schutz bei der Masse an Feiernden. 
 
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die bestehenden Regelungen nicht ausreichen, um die Ge-
fahren, die durch Glasbehältnisse entstehen, zu verhindern. Daher sind nach pflichtgemäßem Er-
messen i. S. d. § 5 Abs. 1 NPOG die sich im oben bezeichneten Bereich aufhaltenden Personen 
als Adressaten in Anspruch zu nehmen. 
 
Durch das Mitführ- und Benutzungsverbot von Glasflaschen soll sichergestellt werden, dass diese 
nicht in die Bereiche der Feiernden gelangen. Die Verbote sind geeignet, die oben aufgezeigten 
Gefahren von Glas und Glasbruch in einem stark besuchten Bereich abzuwehren. Dies zeigen die 
Erfahrungen anderer Städte, die teilweise bereits ein Glasverbot erlassen hatten. Dort ist es durch 
das Glasverbot gelungen, die Gefahrenlage in erheblicher Weise zu entspannen. Auch das in 
Braunschweig im letzten Jahr angeordnete Glasbehältnisverbot anlässlich des Magnifestes hat 
sich nach Auskunft der Einsatzkräfte bewährt. 
 
Die Verbote sind zudem erforderlich, da kein milderes Mittel erkennbar ist. Mit anderen, milderen 
Mitteln als durch das angestrebte Verbot ist den mit Sicherheit zu erwarteten Verletzungsfolgen 
nicht beizukommen. Durch die kaum zu kontrollierenden Menschenmassen ist ein konsequentes 
Entfernen der hinterlassenen Flaschen und Scherbenberge weder für die Anwohner der betroffe-
nen Gebiete, noch für die Gewerbetreibenden, den Veranstalter oder die Stadt möglich. 
 
Eine streng limitierte Zutrittsregelung für lediglich eine bestimmte Anzahl von Personen, was eben-
falls zu einer Verminderung der Verletzungen führen würde, stellt sich als wesentlich härteren Ein-
griff in die Rechte der Besucher dar und wäre im Übrigen mangels ausreichender Sicherungsmög-
lichkeit der entsprechenden Areale praktisch nicht durchführbar. Es handelt sich nicht um einen 
abgeschlossenen Veranstaltungsraum wie zum Beispiel einem Stadionbereich. 
 
Auch mit der Aussprache von Aufenthaltsverboten oder Platzverweisen im Einzelfall ist der Gefahr, 
die durch das Glas in den begrenzten Zonen entsteht, nicht wirksam zu begegnen, denn es ist 
nicht damit zu rechnen, dass die betroffenen Personen ohne Weiteres den geschützten Bereich 
verlassen und die Glasbehältnisse mitnehmen bzw. ordnungsgemäß entsorgen. 
 
Das mildeste Mittel, das trotzdem eine effektive Abwehr der Gefahren durch Glasschäden bietet, 
ist das jetzt vorgesehene Verbot in den eng umgrenzten Bereichen, die insbesondere durch die 
polizeilichen Erfahrungen der vergangenen Jahre ermittelt wurden. Auch der zeitliche Geltungsbe-
reich für das Verbot ist auf das Erforderliche begrenzt. Es kommt daher zu keiner unverhältnismä-
ßigen Einschränkung der Freiheitsrechte der feiernden, friedlichen Magnifestbesucher. Ein milde-
res Mittel, das den gleichen Erfolg bewirkt, ist nicht erkennbar. 
 
Die Verbote sind auch angemessen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur körperlichen Un-
versehrtheit der Feiernden, des im Dienst befindlichen Personals sowie unbeteiligter Dritter und 
entsprechen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 4 NPOG). 
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Aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) folgt die Pflicht des Staates, sich schüt-
zend vor Rechtsgüter wie Leben und körperliche Unversehrtheit zu stellen und diese gegebenen-
falls auch vor Eingriffen von Seiten Dritter zu bewahren. Die Gesundheit und das menschliche Le-
ben genießen einen höheren Stellenwert als das Eigentum, die (lediglich zeitweise auf Plastikbe-
hältnisse eingeschränkte) Berufsfreiheit oder die allgemeine Handlungsfreiheit. 
 
Zwar stellt der Verzicht auf das Mitführen und Benutzen von Glas eine Einschränkung dar, jedoch 
kann diese durch den Einsatz alternativer Materialien minimiert werden. Ein solches Verbot verhin-
dert nicht den Spaß am Feiern, da Alternativen wie Dosen, Kunststoff- oder Hartplastikbecher und 
Plastikflaschen in vielen Varianten erhältlich sind und sich – nicht zuletzt aufgrund des gesteiger-
ten Sicherheitsgefühls bei Großveranstaltungen – einer breiten Akzeptanz erfreuen. 
 
Von dem unter Ziffer 1 angeordneten generellen Mitführungsverbot von Glasbehältnissen sind le-
diglich Getränkelieferanten und diejenigen Personen ausgenommen, die Glasflaschen offensicht-
lich und ausschließlich zum häuslichen Gebrauch mitführen. Damit besteht für Lieferanten und An-
lieger innerhalb des Verfügungsgebietes die Möglichkeit, Getränke in den entsprechenden Gewer-
bebetrieb bzw. nach Hause zu bringen. 
 
Hierdurch kann zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass unbefugter Weise Glasflaschen 
in das Verbotsgebiet zum dortigen Verbrauch gelangen; es ist jedoch zu erwarten, dass der Ge-
brauch von Glas eine hinreichende Beschränkung erfährt, die ausreicht, den abzuwehrenden Ge-
fahren wirksam zu begegnen. 
 
Begründung zu 2. - 3.: 
 
Der zeitliche Geltungsbereich bezieht sich auf den Zeitraum des Magnifestes. Die Anzahl der Per-
sonen bzw. Personengruppen in diesem Bereich und deren Verhalten unterscheidet sich wesent-
lich von der Anzahl derer, die sich an anderen Wochenenden auf den genannten Straßen, Wegen 
und Plätzen aufhalten. Daher ist ein zeitlicher und räumlicher Zusammenhang zum Magnifest er-
kennbar. In den Bereichen ist es in den zurückliegenden Jahren zu Schnittverletzungen bei Pas-
santen, beschädigten Fahrzeugreifen, insbesondere bei Einsatzfahrzeugen sowie zu Körperverlet-
zungsdelikten durch Flaschen- oder Glaswürfe gekommen. 
 
Ein während der Veranstaltung durchgehendes Verbot nach Ziffer 2 a wird für das Magniviertel 
festgelegt, da es sich um den Veranstaltungsbereich handelt und hier ein kürzerer Zeitraum nicht 
zielführend wäre. Der Löwenwall wird ebenfalls von dem Verbot für das ganze Wochenende er-
fasst, da sich dort besonders viele Personengruppen vor oder nach dem Besuch des Magnifestes 
mit Glasflaschen aufhalten und die Entfernung von Glasscherben nicht ohne erheblichen Aufwand 
umsetzbar ist. Besonders die an diesen Tagen stattfindende Kinderspielmeile auf dem Löwenwall 
begründet ein durchgehendes Verbot, damit spielende Kinder dort nicht Gefahr laufen, sich an 
Glasscherben zu verletzen.  
 
Für die umliegenden Zonen wird nach Ziffer 2 die Geltung des Verbotes an den Veranstaltungsta-
gen jeweils auf die Abend- und Nachtzeit der einzelnen Tage befristet. Hierdurch soll vermieden 
werden, dass Personen, die sich vor dem Besuch der Abendveranstaltungen des Magnifestes tref-
fen, Glasbehältnisse hinterlassen und damit Verletzungsrisiken schaffen. 
 
Um eine wirkungsvolle Reduzierung von Glasbruchschäden und Schnittverletzungen zu gewähr-
leisten, erstreckt sich der räumliche Geltungsbereich für das angeordnete Verbot auf die Bereiche, 
die sich in den vergangenen Jahren als durch Glasscherben besonders gefährlich herauskristalli-
siert haben.  
 
Begründung zu 4.: 
 
Es besteht Grund zur Annahme, dass sich trotz der Untersagung nach Ziffer 1, einige Personen 
über dieses Glasbehältnisverbot hinwegsetzen. Deshalb ist es zulässig, sofern Personen gegen 
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die Allgemeinverfügung verstoßen, unmittelbaren Zwang gemäß §§ 64 NPOG anzuwenden und 
die Glasbehältnisse zu beschlagnahmen. Ein milderes Mittel ist nicht ersichtlich, da ausschließlich 
durch die Wegnahme der Behältnisse gewährleistet werden kann, dass die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung nicht weiter gefährdet wird.    
 
Begründung zu 5.: 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gem. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO vom 19. März 
1991 (BGBl. I S. 686) in der zurzeit geltenden Fassung ist zum Schutz der Allgemeinheit erforder-
lich, da ausschließlich auf diesem Weg sichergestellt werden kann, dass die getroffene Anordnung 
unmittelbar vollziehbar ist. 
 
Die Gefahren, die von missbräuchlich benutzten oder fälschlich entsorgten Glasbehältnissen aus-
gehen, können für bedeutende Individual-Schutzgüter wie Leben, Gesundheit oder Eigentum ins-
besondere unbeteiligter Personen so schwerwiegend sein, dass nicht erst der Abschluss eines 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abgewartet werden kann. 
 
Auch im Hinblick auf das gewerbliche Interesse an einem Verkauf von Glasflaschen überwiegt das 
öffentliche Interesse an einer sofortigen Vollziehung das Interesse der Betroffenen. Der Verkauf 
von Getränken wird nur über einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum auf andere als Glasbehält-
nisse beschränkt. Das Interesse der Gewerbebetriebe, im Falle einer Klage bis zu einer gerichtli-
chen Entscheidung von der Vollziehung der Allgemeinverfügung verschont zu bleiben, muss zu-
rücktreten hinter dem höher zu gewichtenden Interesse der Besucher, während dieser Zeit keinen 
Gefahren durch Glasscherben ausgesetzt zu sein. 
 
Die sofortige Vollziehung ist auch hinsichtlich der Versorgung der Besucher mit Getränken ge-
rechtfertigt. Dieser wird trotz der Vollziehung nicht eingeschränkt; sowohl der Verkauf als auch der 
persönliche Bedarf an Getränken kann durch die Nutzung von Kunststoff- oder Plastikbehältnissen 
problemlos sichergestellt werden. Das Interesse an einer durch einen Rechtsbehelf verursachten 
Aussetzung der Vollziehung muss zurückstehen hinter dem o. g. Interesse der Besucher.  
 
Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung der Anordnungen und damit der 
Verhinderung von Gefahren, insbesondere für die körperliche Unversehrtheit, überwiegt damit das 
eventuelle Aufschubinteresse der hiervon Betroffenen.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig, erhoben werden.  
 
Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO keine auf-
schiebende Wirkung. Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 
VwGO die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beim Verwaltungsgericht Braun-
schweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig, beantragt werden. 
 
 
I. V.  
 
gez.  
 
Ruppert  
Stadtrat 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11340-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Naturdenkmäler im öffentlichen Raum sichtbarer machen
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
05.09.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (zur Kenntnis) 01.10.2019 Ö

Sachverhalt:

Beschluss vom 13.08.2019:

„Die Verwaltung wird gebeten, dem Bezirksrat geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, um 
Naturdenkmäler im öffentlichen Raum sichtbarer zu machen (zum Beispiel durch das 
Anbringen von Hinweisschildern). Die Kosten für die entsprechenden Maßnahmen sollen 
ebenfalls mit angegeben werden.“

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Ansinnen, Naturdenkmäler im öffentlichen Raum sichtbarer zu machen, wird von der 
Verwaltung ausdrücklich begrüßt und befindet sich daher bereits in der Planung.

Die Verwaltung entwirft zurzeit ein entsprechendes Hinweisschild, um die vorhandenen 
sowie zukünftigen Naturdenkmale im gesamten Stadtgebiet einheitlich zu beschildern. Die 
konkrete Umsetzung der Beschilderung soll sodann nach Erlass der derzeit in Erarbeitung 
befindlichen Naturdenkmalsammelverordnung Bäume erfolgen. Mit dieser ist im Laufe des 
kommenden halben Jahres zu rechnen, eine entsprechende Beteiligung der betroffenen 
Stadtbezirksräte ist vorgesehen. 

Die Kosten für die geplante Beschilderung trägt die Verwaltung. Im Zuge der Umsetzung ist 
geplant, die jeweils betroffenen Stadtbezirksräte noch einmal gesondert zu informieren.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10737-01
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Sicherheit am Parkhaus Güldenoffice
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
30.07.2019

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (zur Kenntnis) 01.10.2019 Ö

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates vom 22.05.2019 (Anregung gemäß § 94 Abs. 3 NKomVG:

Der Bezirksrat regt an,

1. die Beschilderung an den beiden Ausfahrten der Parkgarage Güldenoffice um ein 
deutliches Hinweisschild „nur nach rechts abbiegen“ zu erweitern,

2. vor der Parkgarage Güldenoffice eine Verdeutlichung vorzunehmen, dass die Straße 
nicht aus der Parkgarage passiert werden darf.
Beispielsweise durch: Fähnchen oder unmissverständliche Straßenmarkierungen auf 
der Fahrbahn.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1.:
An der Ausfahrt der Parkgarage „Güldenoffice“ wurde das Verkehrszeichen 209-20 
„vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts“ am Fahrbahnrand aufgestellt.

Zu 2.:
Südlich der Fußgängerquerungsinsel Malertwete / Eulenspiegeltwete, vor der Parkgarage 
„Güldenoffice“, wurde die durchgezogenen Markierungslinie erneuert, um das Abbiegegebot 
aus der Parkgarage „Güldenoffice“ zu verdeutlichen.

Leuer

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

Friedrich Walz/BiBS im Stadtbezirksrat 
131

19-11577
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h Ehrenbrechtstraße bis 
Anfang Magnitorwall
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
26.08.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Entscheidung) 01.10.2019 Ö

Beschlussvorschlag:

Antrag/Vorschlag eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 
30 km/h mit Beginn der Ehrenbrechtstraße bis zur Ampel an der Museumstraße (Anfang 
Magnitorwall) zu beschildern.

Sachverhalt:

An beiden Enden befinden sich Zugänge zum Schulgebäude der Edith-Stein-
Schule/Grundschule. Der Magnitorwall ist auch Schulweg.

Friedrich Walz
BiBS

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

Friedrich Walz/BiBS im Stadtbezirksrat 
131

19-11575
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h Reichsstraße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
26.08.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Entscheidung) 01.10.2019 Ö

Beschlussvorschlag:

Vorschlag an die Verwaltung, eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 
km/h zwischen Mitte Bunker Reichsstraße und Gebäudemitte Reichsstraße 10 (ehem. 
Jehova-Tempel) zu beschildern.

Sachverhalt:

In diesem Streckenabschnitt liegt die Schulhofeinfahrt bzw. Eingang der Selenka-Schule und 
Aus- und Eingänge des Werkstätten- und Wohngebäudes von Behinderten der Lebenshilfe.

Friedrich Walz
BiBS

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11346
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Aufhebungssatzung für die Bebauungspläne IN 14, IN 20, IN 21, IN 
23, IN 25, IN 38, IN 52 und IN 164 
Aufstellungsbeschluss
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
27.08.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhörung) 01.10.2019 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 30.10.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 05.11.2019 N

Beschluss:

"Für die im Betreff genannten und in Anlage 2 dargestellten Stadtgebiete wird die Aufstellung
einer Aufhebungssatzung für die Bebauungspläne „Baublock 10/30 Urf.“, IN 14 vom 16. April 
1949, „Baublock 10/2 a 1. Änd.“, IN 20 vom 11. Mai 1957, „Baublock 10/2 b Urf.“, IN 21 vom 
4. Oktober 1956, „Baublock 10/2 b südl. Teil 2. Änd.“, IN 23 vom 23. März 1967, „Baublock 
10/2 c u. e Urf.“, IN 25 vom 26. März 1952, „Baublock 10/4 c Urf.“, IN 38 vom 13. November 
1954, „Baublock 10/6 Urf.“, IN 52 vom 4. Juni 1953 und „Baublock 10/30 a 2. Abschnitt 1. 
Änd.“, IN 164 vom 16. Juni 1966 beschlossen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz 

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über 
die Aufstellung von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. 
Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch 
nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei der Zu-
ständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Planungsziel und Planungsanlass

Planungsanlass für diese Aufhebungssatzung ist der dauerhafte Leerstand des ehemaligen 
Budokan-Centers in der Schöppenstedter Straße 20 und die sich abzeichnende 
Nachnutzung durch ein Bordell oder eine ähnliche Nutzung. Der in diesem Baublock gültige 
Bebauungsplan IN 20 setzt für diesen und weitere Teile des Blockinnenbereiches eine 
gewerbliche Nutzung fest. Daher kann dem Wunsch der Eigentümerin zur Umnutzung der 
Immobilie zu Wohnzwecke nach derzeitiger Rechtslage nicht entsprochen werden, obwohl 
diese Nachnutzung sinnvoll, gebietsverträglich und aufgrund der Wohnungsknappheit in 
Braunschweig gewünscht ist.  

Die Suche der Eigentümerin nach einer gebietsverträglichen gewerblichen Nachnutzung 
blieb bis heute erfolglos, da die Lage für eine Büronutzung ungeeignet scheint. Somit ist zu 
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erwarten, dass ohne eine Änderung des Planungsrechtes zeitnah ein Bauantrag für eine 
Nachnutzung der Räumlichkeiten als Bordell o. ä. gestellt werden wird. Eine solche 
Nachnutzung in dem wohngeprägten Baublock kann zu erheblichen Störungen und einem 
Trading down in dem sich positiv entwickelnden Wohnviertel rund um die Schöppenstedter 
Straße führen.

Um eine Nachnutzung zu Wohnzwecken zu ermöglichen, kommt neben einer 
Planaufstellung auch eine Aufhebung des derzeitigen Planungsrechtes und damit eine 
zukünftige Beurteilung von Bauanträgen nach § 34 BauGB, „Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“, als Voraussetzung für eine 
Genehmigung der Wohnnutzung in Frage. 

Vor diesem Hintergrund wurde im gesamten Bereich zwischen Theaterwall, Wilhelmstraße 
und Katharinenkirche das bestehende Planungsrecht überprüft. 

Dabei wurde festgestellt, dass die Bebauungspläne IN 14 und IN 164 nur noch im Bereich 
der Ehrenbrechtstraße gültig sind. Da diese Straßenverkehrsfläche im Eigentum der Stadt 
Braunschweig bereits dauerhaft als Verkehrsfläche genutzt wird, kann das Plankataster 
durch eine Aufhebungssatzung an dieser Stelle unschädlich bereinigt werden.

Weiterhin wurde bei den Bebauungsplänen IN 20, IN 21, IN 23, IN 25, IN 38 und IN 52 
festgestellt, dass die ursprünglichen Planungsabsichten heute nicht mehr dem aktuellen 
Stand der städtebaulichen Entwicklung entsprechen bzw. die Bebauungspläne ebenfalls 
Festsetzungen enthalten, die ähnliche gewerbliche Nutzungen im Blockinnenbereich 
festsetzen wie an der Schöppenstedter Straße - West. Da ein Weiterverfolgen des 
Planungszieles „Wohnen an der Straße – Gewerbenutzung im rückwärtigen Bereich“ aus 
städtebaulicher Sicht nicht mehr zeitgemäß ist, empfiehlt die Verwaltung die Aufhebung der 
Bebauungspläne. Hierfür ist ein förmliches Aufhebungsverfahren erforderlich.

Nach einer Aufhebung der Bebauungspläne IN 14, IN 20, IN 21, IN 23, IN 25, IN 38, IN 52 
und IN 164 sind Bauvorhaben in diesen Bereichen gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) zu 
beurteilen; sie müssen sich demnach in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Da 
das Gebiet weitestgehend bebaut ist, lässt sich der Beurteilungsrahmen für zukünftige 
Veränderungen gut aus der Eigenart der näheren Umgebung ableiten. Die vorhandene 
Bebauung aus der Wiederaufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg zeichnet sich durch eine 
recht homogene Blockrandbebauung sowie eine niedrigere Blockinnenbereichsbebauung 
aus. 

Städtebauliches Ziel ist es, die weitere Entwicklung in diesem Bereich im vorhandenen 
Duktus fortzusetzen. Eine städtebauliche Fehlentwicklung ist durch die Aufhebung der 
Bebauungspläne nicht zu befürchten, da gemäß § 34 BauGB lediglich Arrondierungen der 
bereits vorhandenen Bebauung zulässig sind und die Art der Nutzung gebietsverträglich sein 
muss. 
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Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die Aufhebung der Bebauungspläne „Baublock 10/30 Urf.“, IN 14 
vom 16. April 1949, „Baublock 10/2 a 1. Änd.“, IN 20 vom 11. Mai 1957, „Baublock 10/2 b 
Urf.“, IN 21 vom 4. Oktober 1956, „Baublock 10/2 b südl. Teil 2. Änd.“, IN 23 vom 23. März 
1967, „Baublock 10/2 c u. e Urf.“, IN 25 vom 26. März 1952, „Baublock 10/4 c Urf.“, IN 38 
vom 13. November 1954, „Baublock 10/6 Urf.“, IN 52 vom 4. Juni 1953 und „Baublock 10/30 
a 2. Abschnitt 1. Änd.“, IN 164 vom 16. Juni 1966.

Leuer

Anlage/n:

Anlage   1: Übersichtskarte
Anlage   2: Übersicht der aufzuhebenden Bebauungspläne
Anlage   3: Aufzuhebender Bebauungsplan „Baublock 10/30 Urf.“, IN 14 
Anlage   4: Aufzuhebender Bebauungsplan „Baublock 10/2 a 1. Änd.“, IN 20 
Anlage   5: Aufzuhebender Bebauungsplan „Baublock 10/2 b Urf.“, IN 21 
Anlage   6: Aufzuhebender Bebauungsplan „Baublock 10/2 b südl. Teil 2. Änd.“, IN 23  
Anlage   7: Aufzuhebender Bebauungsplan „Baublock 10/2 c u. e Urf.“, IN 25 
Anlage   8: Aufzuhebender Bebauungsplan „Baublock 10/4 c Urf.“, IN 38 
Anlage   9: Aufzuhebender Bebauungsplan „Baublock 10/6 Urf.“, IN 52 
Anlage 10: Aufzuhebender Bebauungsplan „Baublock 10/30 a 2. Abschnitt 1. Änd.“, IN 164
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Anlage 3

Aufhebungssatzungen

Schöppenstedter Straße

Bebauungsplan IN 14
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Anlage 4

Aufhebungssatzungen

Schöppenstedter Straße

Bebauungsplan IN 20

TOP 5

20 von 41 in Zusammenstellung



Anlage 5

Aufhebungssatzungen

Schöppenstedter Straße

Bebauungsplan IN 21
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Anlage 6

Aufhebungssatzungen

Schöppenstedter Straße

Bebauungsplan IN 23
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Anlage 7

Aufhebungssatzungen

Schöppenstedter Straße

Bebauungsplan IN 25
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Anlage 8

Aufhebungssatzungen

Schöppenstedter Straße

Bebauungsplan IN 38
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Anlage 9

Aufhebungssatzungen

Schöppenstedter Straße

Bebauungsplan IN 52
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Anlage 10

Aufhebungssatzungen

Schöppenstedter Straße

Bebauungsplan IN 164
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11674
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen
- Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung -
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
17.09.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhörung) 01.10.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (Anhörung) 23.10.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien 
(Anhörung)

24.10.2019 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (Anhörung) 28.10.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 224 Rüningen (Anhörung) 05.11.2019 Ö
Bauausschuss (Vorberatung) 03.12.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 10.12.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 17.12.2019 Ö

Beschluss:

„Gemäß § 3 Abs. 2 und § 9 der Straßenausbaubeitragssatzung (ABS) der Stadt 
Braunschweig vom 11. Mai 2010 in der jetzt geltenden Fassung wird für den Ausbau der 
nachfolgend unter Ziffer I aufgeführten Straßen die Aufwandsspaltung und für die unter 
Ziffer II aufgeführten Straßen die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung beschlossen.

I. Aufwandsspaltung

1.1 Steintorwall

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Steintorwall“ zwischen 
Leonhardstraße und Museumstraße

1.2 Westerbergstraße

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Westerbergstraße“ zwischen der 
Ortsdurchfahrtsgrenze der K 24 und Thiedestraße (innerorts Rüningen)

1.3 Timmerlahstraße

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Timmerlahstraße“ (L 473, Abschnitt 
110, zwischen den Stationen 1,540 und 0,371 - innerorts Timmerlah -)

1.4 Hagenring

Erneuerung der Fahrbahn westlich der Mittelinsel der Verkehrsanlage „Hagenring“ 
zwischen Gliesmaroder Straße und Rebenring

1.5 Neue Straße
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Erneuerung der Fahrbahn und der Parkflächen südlich der Mittelinsel der öffentlichen 
Verkehrsanlage „Neue Straße“ zwischen Schützenstraße und Gördelingerstraße

1.6 John-F.-Kennedy-Platz

Erneuerung der Fahrbahn, des Radweges, des Gehweges und der 
Straßenoberflächenentwässerung auf der Westseite der Verkehrsanlage „John-F.-
Kennedy-Platz“ zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Augusttorwall

1.7 Glogaustraße

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Glogaustraße“ zwischen Leipziger 
Straße und Waldenburgstraße sowie zwischen Görlitzstraße und Schlesiendamm 
(Teilstreckenausbau)

II. Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung

2.1 Geiteldestraße

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Geiteldestraße/Rüningenstraße“ 
zwischen der Straße Am Friedhof und Steinbergstraße

2.2 John-F.-Kennedy-Platz/Lessingplatz

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „John-F.-Kennedy-Platz/
Lessingplatz/Bruchtorwall/Kalenwall“ zwischen Auguststraße und Lessing-
platz (Verlängerung Hinter Ägidien).“

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG i. V. m. 
§ 3 Abs. 2 Satz 3 der Straßenausbaubeitragssatzung. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnormen 
handelt es sich bei der Vorlage über die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung um einen 
Beschluss, für den der Rat zuständig ist.

Aufwandsspaltung:

Bei den o. g. Erneuerungen von einzelnen Teilanlagen verschiedener Straßen handelt es 
sich um straßenausbaubeitragspflichtige Maßnahmen.

Von der Möglichkeit der Vorfinanzierung der Straßenausbaubeiträge über einen 
Aufwandsspaltungsbeschluss war in der Vergangenheit abgesehen worden, da grundsätzlich 
ohne einen entsprechenden Aufwandsspaltungsbeschluss auch keine Verjährungsfristen für 
die Straßenausbaumaßnahmen zu laufen begannen. Einnahmeverluste konnten damit nicht 
entstehen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 5. März 2013 – 1 BvR 2457/08 – 
entschieden, dass Abgaben zum Vorteilsausgleich nicht zeitlich unbegrenzt nach Erlangen 
des Vorteils festgesetzt werden können. Dem Gesetzgeber obliegt es, einen Ausgleich zu 
schaffen zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an Beiträgen für solche Vorteile 
einerseits und dem Interesse des Beitragsschuldners andererseits, irgendwann Klarheit zu 
erlangen, ob und in welchem Umfang er zu einem Beitrag herangezogen werden kann.
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Der niedersächsische Landesgesetzgeber hat das Niedersächsische 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) vom 20. April 2017 daher durch § 11 Absatz 3 Nr. 1 
NKAG ergänzt. Hiernach ist die Festsetzung eines Beitrages auch dann nicht mehr zulässig, 
wenn das Entstehen der Vorteilslage (Zeitpunkt der technischen Herstellung) mindestens 20 
Jahre zurückliegt. Liegt der Zeitpunkt der Vorteilslage mehr als 20 Jahre zurück, können die 
Beiträge nicht mehr erhoben werden, selbst wenn die eigentlichen Verjährungsfristen 
aufgrund fehlender Ratsbeschlüsse über die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung noch 
nicht laufen.

Aufgrund dieser niedersächsischen gesetzlichen Regelung wird zeitnah die Erhebung der 
Straßenausbaubeiträge erfolgen und die erforderlichen Voraussetzungen für die 
rechtmäßige Beitragserhebung (hier: Aufwandsspaltungsbeschluss bzw. Aufwandspaltungs- 
und Abschnittsbildungsbeschluss) geschaffen.

Bei der Glogaustraße handelt es sich um einen Teilstreckenausbau. Der Bereich der 
Glogaustraße zwischen Waldenburgstraße und Görlitzstraße ist in einem guten Zustand und 
war nicht erneuerungsbedürftig.

Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung:

Zusätzlich zum erforderlichen Aufwandsspaltungsbeschluss ist in der Verkehrsanlage 
„Geiteldestraße/Rüningenstraße“ und der Verkehrsanlage „John-F.-Kennedy-
Platz/Lessingplatz/Bruchtorwall/Kalenwall“ ein Abschnittsbildungsbeschluss nötig.

Die Verkehrsanlage „Geiteldestraße“ beginnt aus beitragsrechtlicher Sicht bei der Straße Am 
Friedhof und geht dann in die Rüningenstraße über und endet dann an der 
Ortsdurchfahrtsgrenze der Rüningenstraße. Innerhalb dieser Verkehrsanlage wurde nur die 
Fahrbahn zwischen der Straße Am Friedhof und der Steinbergstraße erneuert.

Die Verkehrsanlage „John-F.-Kennedy-Platz/Lessingplatz/Bruchtorwall/Kalenwall“ beginnt 
aus beitragsrechtlicher Sicht als John-F- Kennedy-Platz an der Auguststraße und geht dann 
in die Straßen „Lessingplatz“, „Bruchtorwall“ und „Kalenwall“. Sie endet an der Kreuzung 
Europaplatz/Gieseler. Hier wurde bzw. wird nur der Bereich zwischen Lessingplatz 
(Verlängerung Hinter Ägidien) und Auguststraße erneuert.

Die Realisierung der Fahrbahnerneuerung auf der gesamten Länge der o. g. 
Verkehrsanlagen erfolgt kurz- bzw. mittelfristig abschnittsweise, sodass auch eine 
abschnittsweise Abrechnung der Straßenausbaubeiträge sinnvoll und erforderlich ist.

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr hat Informationsveranstaltungen über die 
Straßenausbaubeitragspflicht und die zu erwartenden Beitragshöhen durchgeführt.

Für die beitragspflichtigen Eigentümer ergeben sich durch diesen formellen Ratsbeschluss 
keine Veränderungen gegenüber den in den Informationsveranstaltungen vorgestellten 
Berechnungen der Straßenausbaubeiträge.

Leuer

Anlage/n:
Anlagen 1.1 bis 1.7: Aufwandsspaltung
Anlagen 2.1 und 2.2: Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung
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A b s e n d e r :

Brakel, Philip / SPD-Fraktion im 
Stadtbezirksrat 131

19-11665
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Verkehrszählung in der Ritterstraße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.09.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (zur Beantwortung) 01.10.2019 Ö

Sachverhalt:

Mitte Mai diesen Jahres wurde an der Ecke Ritterstraße / Klint ein Gerät vorübergehend 
gesichtet.

Anfrage:

1. Welches Ziel wurde durch die Maßnahme verfolgt?
2. Welche Ergebnisse brachte die Maßnahme hervor?
3. Sind aus den Ergebnissen Maßnahmen zu erwarten?

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Friedrich Walz/BiBS im Stadtbezirksrat 
131

19-11615
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Durchgang zwischen Schloss-, Nicolai- und Anna-Amalia-Platz
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
02.09.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (zur Beantwortung) 01.10.2019 Ö

Sachverhalt:

Zwischen ECE und der Stadt Braunschweig wurde seinerzeit vereinbart, dass die 
Durchgängigkeit zwischen Schlossplatz und den Plätzen Nicolai und Anna-Amalia ständig 
bis 21:00 Uhr oder auch länger gewährleistet ist.

Warum wird diese Vereinbarung nicht mehr eingehalten bzw. nicht kontrolliert?

Friedrich Walz, BIBS

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

Brakel, Philip / SPD-Fraktion im 
Stadtbezirksrat 131

19-11666
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Emissionen durch gewerbliche Holzgrills
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.09.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (zur Beantwortung) 01.10.2019 Ö

Sachverhalt:

An der Ecke Friedrich-Wilhelm-Straße / Kattreppeln befinden sich verschiedene Restaurants 
mit internationalem Speiseangebot. Zur Verarbeitung der Speisen werden teilweise Holzgrills 
verwendet, deren Ruß-, Fett-, und Geruchsemissionen die Nachbarschaft anhaltend 
belästigen. Offenbar werden Holzscheite als übliches Brennmaterial verwendet.

Eine Erkundigung bei der Braunschweiger Schornsteinfegerinnung ergab, dass diese 
Feuerungsanlagen im Bestand nicht in die Überwachung durch Schornsteinfeger fallen.

Anfrage:

1. Wie werden die Ausstöße hinsichtlich Feinstaub-, Ruß-, Fett- und 
Geruchsemissionen der gewerblichen Holzgrills überwacht?

2. Welche Vorschriften oder Auflagen sind den Betreibern hinsichtlich des 
Brennmaterials, des Brandschutzes, der fachlichen Benutzung und Filterung 
auferlegt?

3. Welche Maßnahmen gedenkt die Verwaltung gegen die konzentrierte Luftbelastung 
zu unternehmen, unter der Annahme, dass jeder heimische Kamin stärker überwacht 
wird als die gewerblichen Holzgrills?

Anlagen:
keine
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